
 

 

Stadtwerke Mühlacker GmbH, Danziger Straße 17, 75417 Mühlacker 
Sitz der Gesellschaft: Mühlacker, Amtsgericht Mannheim HRB 510151, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Oberbürgermeister Frank Schneider, Geschäftsführer Roland Jans 
 

 
Bitte zurücksenden an: 

        oder an: 
Stadtwerke Mühlacker GmbH 
Abteilung Breitband 
Danziger Straße 17      breitband@stadtwerke-muehlacker.de 
75417 Mühlacker      Fax: 07041/876 543 

 
 
Vertrag zur Erstellung eines Telekommunikations-Microrohrs 
in Verbindung mit einem neuen Strom-, Gas- oder Wasseranschlusses 
 

 
 
 
zwischen 
 
________________________________________ 
Vorname Name 
 
________________________________________ 
Straße 
 
________________________________________ 
PLZ Ort 
 
________________________________________ 
Telefonnummer (erforderlich)  
 
________________________________________ 
E-Mail 
 
 
- nachfolgend Auftraggeber genannt - 
 
und 
 
Stadtwerke Mühlacker GmbH 
Danziger Straße 17 
75417 Mühlacker 
 
- nachfolgend SWM genannt - 
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1. Vertragsgegenstand 
 
Vertragsgegenstand ist die Verlegung eines Telekommunikations-Microrohrs (kurz: TK-Microrohr) für 
Glasfaser auf dem Grundstück mit der Anschrift 
 
_____________________________________________________________________ 
 
von der Grundstücksgrenze bis an die Übergabestelle des Netzbetreibers (z.B. Zähleranschlusssäule außer 
Haus, Hausanschlusskasten im Haus (Gebäude)) inklusive Material für 534,31 € inkl. MwSt. Bei der 
Rechnungsstellung ist der am Abnahmedatum gültige Mehrwertsteuersatz maßgebend. 
 
Sofern für die Verlegung fremde Grundstücke in Anspruch genommen werden, ist die Beschaffung des 
Rechts zur Inanspruchnahme solcher Grundstücke Sache des Auftraggebers. Dieser Preis gilt nur in 
Verbindung mit einem neuen Strom-, Gas- oder Wasseranschluss, da nur hierdurch ein Vorteil aus der 
gleichzeitigen Nutzung des Grabens entsteht. Die Leistung umfasst die Verlegung des TK-Microrohrs im 
selben Graben mit dem Strom-, Gas- oder Wasseranschluss auf dem o.g. Grundstück und die gas- und 
wasserdichte Einführung in das Gebäude, sofern die Übergabestelle im Gebäude liegt, sowie den 
fachgerechten Verschluss des Microrohres. Sofern bereits eine Vorstreckung eines Microrohrnetzes  
(= Abzweig, der bis auf das oben genannte Grundstück reicht) vorhanden ist, diese über denselben Graben 
erreicht wird und die Zustimmung des Leitungsträgers dieses Leerrohrnetzes vorliegt, wird das TK-
Microrohr an das Microrohrnetz angeschlossen.  
 
Das Einziehen von Glasfaserkabeln, die Montage der Glasfaserverteilung und die Nutzung von digitalen 
Breitbandanwendungen (z. B. Telefonie, Internet, TV) sind nicht Gegenstand dieses Vertrags. 
 
 

2. Eigentumsrechte 
 
Nach dem Abschluss der Bauarbeiten und Begleichung der Rechnung geht das Eigentum an dem TK-
Microrohr von den SWM auf den Auftraggeber über. Der Auftraggeber erwirbt Eigentum an dem 
genannten TK-Microrohr und gibt der SWM sein Einverständnis, Glasfaser in das TK-Microrohr einzuziehen 
oder durch einen Dritten einziehen zu lassen, sofern das Recht zur Nutzung des TK-Microrohrs seitens des 
Auftraggebers zum Zeitpunkt des geplanten Glasfasereinzuges nicht bereits an einen anderen, privaten 
Dienstanbieter vergeben wurde. 
 
 

3. Betrieb 
 
Der Auftraggeber trägt als Eigentümer die Verantwortung für die Unterhaltung, die Erneuerung sowie für 
Änderungen des TK-Microrohrs. 
 
 

4. Haftung 
 
Für Schadenersatzansprüche wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet die SWM nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Ein Mangelfolgeschaden wird jedoch nur ersetzt, soweit die 
zugesicherte Eigenschaft das Risiko des Folgeschadens erfasst und der Schaden auf dem Fehlen der 
Eigenschaft beruht. 
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5. Nutzungsrechte 
 
Der Auftraggeber hat das ausschließliche Nutzungsrecht für die bestimmungsgemäße Nutzung des TK-
Microrohrs. 
 
 

6. Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. 
 
 

7. Datenschutz 
 
Die SWM verarbeitet und nutzt die im Rahmen des Vertragsabschlusses erhobenen personenbezogenen 
Daten ausschließlich zum Zwecke der Datensicherung. Zu diesen Daten gehören die hier angegebenen 
Kontaktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Stadtwerke Mühlacker - Datenschutzerklärung 
(stadtwerke-muehlacker.de) 
 
 

8. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand ist Maulbronn. 
 
 

9. Inkrafttreten 
 
Dieser Vertrag tritt mit Zugang der vom Auftraggeber in Textform erklärten Auftragserteilung in Kraft, mit 
der der Auftraggeber diesem Vertrag zustimmt. 
 

 Ich bestätige den Vertrag und beauftrage die SWM mit der Erstellung des Telekommunikationsleerrohrs 
für den Breitbandausbau. Damit akzeptiere ich auch die im Vertrag genannten Kosten und Bedingungen. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
______________________________________ 
Unterschrift Anschlussnehmer 
  

https://www.stadtwerke-muehlacker.de/sw/datenschutz/
https://www.stadtwerke-muehlacker.de/sw/datenschutz/
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Widerrufsbelehrung 
 
 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Stadtwerke Mühlacker GmbH 
Danziger Straße 17 
75417 Mühlacker 
Telefon: 07041/8765-0  
E-Mail: swm@stadtwerke-muehlacker.de 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
 

Folgen des Widerrufs 
 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
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Muster-Widerrufsformular 
 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück - entweder per  
 
Post an Stadtwerke Mühlacker GmbH, Danziger Straße 17, 75417 Mühlacker oder per E-Mail an 
swm@stadtwerke-muehlacker.de. Vielen Dank!  
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) _____________________________________________________ (Name) 
den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung (*): 
_______________________________________________________________________________________.  
 

 Bestellt am (*): ______________________ (Datum)/erhalten am (*) ______________________ 
(Datum) 

 
 

 Name des/der Verbrauchers*in: 
__________________________________________________________ 

 
 

 Anschrift des/der Verbrauchers*in: 
_______________________________________________________  

 
 

 Unterschrift des/der Verbrauchers*in (nur bei Mitteilung auf Papier): 
____________________________  

 
 

 Datum: _________________________ 
 
 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen 
  



 

 

Stadtwerke Mühlacker GmbH, Danziger Straße 17, 75417 Mühlacker 
Sitz der Gesellschaft: Mühlacker, Amtsgericht Mannheim HRB 510151, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Oberbürgermeister Frank Schneider, Geschäftsführer Roland Jans 
 

 

Informationsblatt: Telekommunikations-Leerrohr 
 
Bei einem neuen Netzanschluss sollten Sie bereits heute den kommenden technischen Anforderungen 
Rechnung tragen. Damit Ihnen später alle Tore offen stehen, empfehlen wir Ihnen, ein 
Telekommunikations-Microrohr (kurz: TK-Microrohr) mit anderen Versorgungsleitungen wie z.B. Strom, Gas 
oder Wasser auf Ihrem Grundstück gleich mit zu verlegen. Dadurch sind keine weiteren Tiefbauarbeiten für 
den Breitbandausbau auf Ihrem Grundstück notwendig und Ihre Stadtwerke haben die Möglichkeit, in das 
vorhandene TK-Microrohr Glasfaserkabel einzuziehen, damit Ihre Immobilie künftig an das schnelle 
Glasfasernetz angeschlossen werden kann (FTTB – Fiber-to-the-Building). 
 

Unsere Leistungen: 

Verlegung und Anschluss des Telekommunikations-Leerrohrs 
 

❖ Die SWM verlegt auf Ihrem Grundstück von der Grundstücksgrenze bis zur Übergabestelle des 
Netzbetreibers (Zähleranschlusssäule bzw. Hausanschlusskasten) ein TK-Microrohr (Microrohr 
10/6) 

❖ Das TK-Microrohr wird gas- und wasserdicht ins Gebäude eingeführt1 und fachgerecht 
verschlossen 

❖ Das TK-Microrohr wird fachgerecht an das Leerrohrnetz angeschlossen2 
1) sofern die Übergabestelle des Stromanschlusses im Gebäude liegt  
2) sofern das Leerrohrnetz bis auf Ihr Grundstück heranreicht, eine Abzweigung auf Ihrem Grundstück liegt und die 
Zustimmung des Leitungsträgers vorliegt 

 
 

Ihre Vorteile: 

Gewappnet für die Zukunft 
 

❖ Durch die Verlegung eines TK-Microrohrs sind Sie für einen künftigen Glasfaserausbau  bestens 
vorbereitet  

❖ Mit der Möglichkeit zukünftig an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden, wird die   
Attraktivität Ihrer Immobilie erhöht  

❖ Ihre Stadtwerke können später das Glasfaserkabel durch das TK-Microrohr ohne weitere 
Tiefbauarbeiten auf Ihrem Grundstück einbringen lassen 

 

Kostensicherheit 
 

❖ Die Verlegung und der Anschluss des TK-Microrohrs erfolgt zu einem Sonderpreis von 449,- € 
zzgl. MwSt.3 

❖ Das TK-Microrohr befindet sich in Ihrem Eigentum und Sie bestimmen über seine Nutzung  
❖ Eine nachträgliche Verlegung eines TK-Microrohrs bedeutet ein Vielfaches der Kosten und ein 

erneutes Aufgraben Ihres Grundstücks 
3) siehe Vertrag 

 

Hinweis bei fehlender Vorstreckung (Abzweig) des Leerrohrnetzes auf Ihr Grundstück: 
Die SWM verlegt, im Rahmen Ihres erteilten Auftrags, lediglich das TK-Microrohr von der 
Grundstücksgrenze bis in Ihr Gebäude im selben Graben mit Ihrem neuen Netzanschluss.  
Ein Anschluss an das TK-Netz erfolgt nur dann, wenn es eine Vorstreckung auf Ihr Grundstück gibt  
und diese über den offenen Graben der Tiefbaumaßnahme erreichbar ist. 

 


